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Beratungsfolge Sitzungstermin

1 Ausschuss für Bildung, Kultur u. Soziales 11.11.2015

2 Finanzausschuss 12.11.2015

3 Hauptausschuss 23.11.2015

4 Stadtverordnetenversammlung 03.12.2015

Thema:

Entgeltordnung des Dominikanerkloster Prenzlau 

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsjahr: Produktkonto:

Gesamtkosten:  € Eigenanteil:  €

Folgekosten:  € Mittel stehen zur Verfügung in Höhe von:  €
Deckungsvorschlag:

Beschlussentwurf:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Entgeltordnung des
Dominikanerklosters Prenzlau gemäß der Anlage 1. 

Anlagen:

Anlage 1: Entgeltordnung Dominikanerkloster Prenzlau
Anlage 2: Synopse zur Entgeltordnung Dominikanerkloster Prenzlau

 

Beratungsergebnis
Datum Gremium Ein-

stimmig
Mit

Mehrheit
Ja Nein Enth. Laut

Beschluss-
Entwurf

Abweichende(r)
Empfehlung/Beschluss

Unterschrift
d. Protokollf.

1 11.11.2015 BKS-A
2 12.11.2015 FR-A
3 23.11.2015 HAU
4 03.12.2015 SVV
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Beschlussvorlage

X öffentlich nicht öffentlich
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 Begründung:

Die Überarbeitung der Entgeltordnung für die Besucher und Benutzer der Einrichtung
"Dominikanerkloster – Kulturzentrum und Museum" ergibt sich aus der Festlegung, dass
sich ab Februar 2016 Veränderungen in der Grundstruktur der Stadtverwaltung Prenzlau
ergeben werden: Das "Dominikanerkloster – Kulturzentrum und Museum" wird aus dem
Amt 40 ausgegliedert und als Stabsstelle 41 dem 1. Beigeordneten direkt unterstellt. Die
bisher zum "Dominikanerkloster – Kulturzentrum und Museum" gehörende Freilichtbühne
wird dem Geschäftsstraßenmanagement 23.2. zugeordnet. Gleichzeitig wurden inhaltliche
Änderungen notwendig, die sich aus dem laufenden Betrieb ergeben haben. Die
Veränderungen zur bisher gültigen Entgeltordnung sind der Synopse in Anlage 2 zu
entnehmen. 
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Erster Beigeordneter/ Kämmerer Zweiter Beigeordneter Bürgermeister
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